
Im Anhang die Auswertung der Stawa im Zusammenhang mit dem Buchhändler  

Jahrgang 1948). Die Stawa stellte fest, dass Herr  die Liegenschaft an der 

 genau zwei Mal betrat. Ebenfalls wird festgestellt, dass bei Herrn  

null Gramm Marihuana und null Gramm Kokain sichergestellt wurden (er wurde von der 

Polizei auch nie angehalten oder kontrolliert). Besonders interessant ist die Erwähnung 

von null Gramm Kokain, da ich gar nie beschuldigt wurde, etwas mit Kokain zu tun zu 

haben.  
  

Herr  erhielt aufgrund von rein gar nichts eine Strafanzeige wegen Widerhandlung 

gegen das Bundesgesetz über die Betäubungsmittel! Was wird hier gespielt und was ge-

nau soll konstruiert werden? 
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